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Artikel 15: Das Europäische Parlament

(1) Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber und als Haus-
haltsorgan der Union tätig und nimmt Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsaufgaben
nach Maßgabe der Verfassung wahr. Es wählt den Präsidenten der Europäischen Kommission.

(2) Das Europäische Parlament wird von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern für eine
Amtszeit von fünf Jahren im Rahmen allgemeiner, freier und geheimer Wahlen direkt gewählt. Die
Anzahl seiner Mitglieder darf 700 nicht überschreiten. Die europäischen Bürger sind Bevölkerung
der Mitgliedstaaten ist im Parlament degressiv proportional vertreten, wobei eine Mindestanzahl
von vier Mitgliedern des Europäischen Parlaments je Mitgliedstaat gilt.

(3) Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium für
einen Zeitraum von fünf Jahren. Es gibt sich eine eigene Geschäftsordnung und bestimmt seinen
Sitz.

(4) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, beschließt das Europäische Parla-
ment mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Explanation (if any) :

Wie für die anderen Organe ist auch für das EP die Grundsatzregel der Beschlussfassung in Teil I
der Verfassung zu festzulegen (vgl. Art. 198 Abs. 1 EG-Vertrag).


